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 Veröffentlicht am 31.01.1939

Norm

JN §49 Abs2 Z2a

Rechtssatz

Die Klage auf Feststellung, daß ein Vergleich, welcher die Regelung der Unterhaltsfrage zum Gegenstande hatte, nicht

rechtsgültig zustande gekommen ist, (weil der Kläger durch ungerechte Furcht zum Abschluß des Vergleiches

veranlaßt wurde) ist keine Klage wegen gesetzlichen Unterhalts.
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